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Redaktion Druck uiw Verlag von Joh . Wilhelm Härter , Hadamar.

AiisfiiKliiiizs-Anwkilmz
zur Verordnung des Bundesral -s über die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl.

Nom 25. Januar 1915.

Zu S6 1.
I. Beschlagnahme.
Komuiunalvorbünde im Sinne der

Bundetzratsverordnnng sind die Stadt- und Land¬
kreise. Höhere Verwaltungsbehörde ist jder Re-
giernngsprastdent, für Berlin der Obcrprüsident.

Zu K 2c. Die Vorschrift bejieht sich auf die
in ' etnem Haushalt oder Betriebe vorhandenen
Vorräte.

Zu 8 4. Die in 8 1 bezeichncten Gelreide-
vorräte sind zugunsten der Kriegs-Getreide-Gesell«
schast beschlagnahmt. Eö ist darauf hinzurvirken,
daß die Besitzer den Verkauf an die KriegS-Ge-
treide-Gesellschaft freihändig vornehmen.

Zu a) Ratnralberechtigte, Ältenteiler, Depu¬
tanten usw. haben nicht die ihnen vertragsmäßig
zustehende Menge von Brotkorn oder Mehl in
Ralur zu beanspruchen, sondern hächsteils9 Kilo¬
gramm Brotgetreide für den Kops und Monat
»der statt je eines Kilogramm Brotgetreide 800
Gramm Mehl. Soweit die bis zum 1. April
1915 fälligen'Naturalbezüge bereits ausgehändigt
sinv, dürfen die Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe nnr die nach dem1. April fälligen Korn-
und Mehlmengen entnehmen und bei der Enteig¬
nung (vergl. 8 14 Abs. 3) aussoudern.

Zu d) Der Nachweis, daß das Saatgetreide
aut landwirtschaftliche» Betrieben staunnt, die
sich in den letzten zwei Jahren mit dem Betrie¬
be von Suatgetreide befaßt haben, ist erforderli¬
chen Falles durch Vorlage des Frachtbriefes, der
Rechnung, eines Zeugnisses der Landwirtschasts-
kammer oder ähnlicher Beweismittel zu erbringen.

Zu § 6. Streitigkeiten, die sich aus der An¬
wendung der 88 1 bis 5 ergeben, hat der Land-
ral (in Stadtkreisen der Gemeindevorstand) zu
entscheiden. Auf Beschwerde entscheidet der Re¬
gierungspräsident, in Berlin der Oberpräsident
endgültig.

Zn 8 7. Zu den in im 8 7 verbotenen Hand¬
lungen gehört auch die Verfütterung der im 8 1
de eichneten Vorräte.

Die Ortsbehörden haben dies öffentlich bekannt
zu machen; die OrlSpolizeibehördenhaben für eine
strenge Ueberwachung der Verbote zu sorgen. Die
Gerichte werden für eine schnelle Erledigung der
erstatteten Strafanzeigen sorgen.
II - Durchführung der Auzeigepflicht.

Zu 8 8. Die Vordrucke für die Anzeigen
gehen den Gemeindevorstünden der Stadtkreise
und den Landräten, diesen zur sofortigen Ver¬
teilung , n die Ortsbehörden unmittelbar zu; sie
b»dürfcn keiner Erläuterung. Die Orlsbehörden
haben öffentlich bekannt zu machen, daß alle Ein¬
tragungen in den Vordrucken nur in Zentnern
erfolgen dürfen. Im Eigentum der Kriegs-Ge-
treide-GefeUschast stehen lediglich solche Vorräte,
vre bereits vor dem 1. Februar 1915 von einem
s. ertreter der Kriegs-Getreide-Gesellschast abge -
nommen  sind. Vorräte, die»och nicht abgenoin
men lind, hat der Besitzer anzuzeigen.
, 3U §9 - Die Anzeigen sind bis zum 5. Fe-
erstatteu ^ ^ >n ,Gememde-(Grts )-Vurstarde zu— er, . ^ .ns):.Dvriunoe zu

., , ** ^ meindevorsiand kann, falls die
Seelenzahl oder ine zerstreute Lage des OrteS
dies er orderlrch macht, Meldebezirke ru-d für
dre,e be,ondere Meldestelle,: einrichten. Er fann
turn auch wre bei der Vornahme von Zählun¬

gen dre Anzergesormulare anstragen und abho¬
ld taffen und dre Zähler mrt der Unterstntzrmg
der Anze.pstrcht.gen der der Aussüllrnra der Vor¬
drucke beauftragen.

Wer keinen Vordruck erhalten hat, hat dies
denr Genieindevorstande oder der Meldestelle an-
zuzeigen. Von den Lehrern und allen Beamten,
deren Befreiung vom Dienste in den Aufnahme-
tagen möglich ist, wird erwartet, daß sie sich dein
Gemeindevorstande zur Durchführung dieser va¬
terländischen Aufgabe zur Verfügung stellen.

Die Formulare für die Zusammenstellungund
Aufrechnung der Anzeigen werden den Äemeinde-
vorständen der Stadtkreise und den Landräten
zur Verteilung übersandt.

Als Bezirks-, Orts- und Kreislisten dürfe»
nur diese Formulare verwandt werden.

Sind Meldebezirke gebildet und erfolgt die
Linsammlung der Anzeigen durch Zähler, so ha¬
ben diese in eine besondere Liste für jeden Zähl¬
bezirk dar Ergebniß derjenigen Anzeigen ernzu-
tragen, welche Vorräte von mehr als zwei Zem-
ner betreffen, und die Anzeigen, nach der Reihen¬
folge in dieser Liste geordnet, mit der aufgerch-
neten Bezirtsliste am 6. Februar an den Gemein¬
devorstand oder die Meldstelle abzuliefern. Die
Anzeigen über Vorräte von weniger ats zwei
Zentnern sind ebenfalls an den Gemeindevorstand
oder nach deffen Bestimmung an die Meldestelle
abzuliefern und von diesen sorgfältig auszube¬
wahren. Der Gemeindevorstand hal?dre Angaben
der Anzeigepftichtigen auf Vollständigkeit und
Nichtigkeit zu prüfe». Sind kerne Zählbezirke
gebildet, so hat er die Anzeigen, welche Vorräte
von mihr als zwei Zentner betreffen, in eine
Ortsliste einzntragen. diese aufzurechnen und bis
spätestens zum 10. Februar dem Landrat einzu-
reichen. Sind Zühlbezirke gebildet, so hat er
die Endsumme der Bezirkslisten zu einer Orts¬
liste zusammeirzustellen, aufzurechnen und diese
dem Landrat einzurerchen. Eine Abschrift der
Ortsliste und die gesamten Anzeigeformulare ver¬
bleiben bei dem Gemeindevorstande. In die Be-
ziaks- und Ortslisten sind nur solche Angaben ans-
zunehmen, für welche in diesen eine besondere
Spalte vorgesehen ist. Ueber die Aufarbeitung
der Angaben über das Saatgut auf Seite 2 des
Anzeigevordrucks ergeht.bej andere Anweisung. Den
Gemeindevorständen wird empfohlen, eine Auf-
rcchnurig dieser Angabe» in unmittelbarem An¬
schluß an die Fiststellung der Ortslisten vorzuneh-
men. Der Landrat ha: die Angaben der Orts-
listen in eine Kreisliste zu übertragen, dicie zu
einer Schtnßsumme aufzurechnen, das Ergebniß
rechne:irch festzustellen, die Liste daraufhirr zu be¬
scheinigen, daß in ihr sämtliche Gemeinden des
Kreises enthalten sind, und sie bis zum 15. Febr.
an das Königlich Preußische Statistische Landes¬
amt in Berlin SW. 68, Lrndenstraße 28, abzu
senden. Die Stabtkreise haben ihre Kreislisten
in gleicherweise aufzurechiien, und ebcnsalls spä¬
testens bis zunr 15. Februar an das Statistische
Landesamt adzusenden. Das Königlich Statisti¬
sche Landes«mt wird mit der Ausrechnung der
Kreisiisten beauftragt und hat das itn § 9 der
Verordnung erforderte Verzeichnis bis zunr 20.
Februar an die Zentralverteilungsstelleeinzurerchen.

Zu 8 10. Zur Anz. ige der verbackenen Bop
räte sind auch die mit Hotels, Gast-, und Schank¬
wirtschaften und sonstigen Gewerbebetrieben ver¬
bundenen Bäckereien verpflichtet.

Zu 8 II . Die Anzeigen sind am 1., 10.
und 20 jeden Monats, erstmalig am 10. Febtuar,
an den Gemeindevorstand oder an die von ihm
bestimmte Meldestelle zu crstatten. Der Gemein-
devorstand kann ein Anzeigesormulsr vorschreiben.

Zu 8 12. Zur Vornahm der Nachprüfung
hat der Gemeindevorstand Sachverständige zu be¬
stellen. Ehrenamtliche Berufung nach Anhörung
der Innung wird cmpfvhlen.

8 13. Strenge Ueberwachungder Vorschrift
wird den Polizeibehörden zur besonderen Pflicht
gemacht. Zu diesem Zweck Hai ihnen der Te-
meindevorftand die Anzeigen zugänglich ztz machet!,
Auf die Bemerkung ju § 7 wird verwiesen.
Unabhängig von der Beslrasung tritt gemäß 8
16 die Fortnahme der bei der Anzeige nicht an¬
gegebenen Vorräte zu Gunsten des Kommunal-
bandetz ein, ohne Entschädigung für den bisher¬
igen Eigentümer.

Die Gemeindevorstände haben diese Bestimm¬
ung besonders bekannt zu machen, rnit dem Hin¬
weise, daß ein Anzeigepflichtiger, der am I. De¬
zember 1914 Vorräte verschwiegen hat, straffrei
bleibt, wenn er sie jetzt richtig angibt.

III . Enteignung.
Zu § 14. Die Anordnung, welche den Eigen-

tumsübergang bewirkt erläßt der Landrat, in
Stadtkreisen der Gemeindevocstand, und zwar,
soweit cs sich nur Getreide hauhelt auf Antrag
der Kriegsgetreidegesellschaft. Wegen der Aus¬
sonderung der für die Ernährung und Frühjahrs¬
bestellung für dte Unternehmer landwirtschaftlicher
Betriebe erforderlichen Vorräte wird auf die Aus-
führuSgSvorschrift zu 84a verwiesen. Bei Aus¬
sonderung des Saatgutes ist die etwa bevorsteh¬
ende Vermehrung der Anbaufläche durch Ein¬
schränkung des Zuckekrübenbane« im Ginzelsal!«
zu berücksichtigen.

Zu 8 15- Die Kriegs-Getreide-Gesellschast wird
ven Landräten neue Vordrucke für die Enteignung
der Vorräte einzelner Bezirke und ganzer Be¬
zirke übersenden.

Zu 8 16- Wegen des Uebernahmepreise wird
auf die Artikel 12 bis '14 sder AuSführnngSan-
iveifttng vom 23. Dezember 1914 verwiesen. Als
Markiort im Sinne des letzten Absatzes im 816
ist der Ort zu verstehen, deffen Preisfeststellung
bisher die Grundlage für die Preisbildung ge¬
wesen ist.

Zn 8 17■ Nach der Anordnung, welche den
Eigentumsübergang ansspricht(vergl. 8 14), ist
der Besitzer zur Wahrung und Pflege der Vor¬
räte verpflichtet und dafür haftbar (vergl. 8 4
Abs. 1 und 8 19a).

IV. Loudervorschriften für „nausge-
droschencs Getreide.

Zn 8 23. Zuständige Behörde im Sinne des
23 ist der Landrat, in Stadtkreisen der Ge-

ineindevorftand. Auf Artikel9 der Aussnhruug«-
anweisung vom 23. Dezember 1914 wird verwiesen.

V.  Verhältnis der Kriegs -Getreide-
Gesellschast m. b. H. zu den Kommnual-

verbänden.
Zn ß 26. a.. Stadt- und Landkreise, welche

die' Versorgung ihrer Gemeinde mit Brotgetreide
in eigene Verwaltung übernehmen wollen, haben
sich wegen der Bezahlung oder Kreditierung der
ihnen zu übereignenden Kornvocräte mit derKriegs-
Getreide-Gesellschaft in Verbindung zu setzen Für
ländliche Kreise bietet diese Regelung die ^lliög-
lichkeit, den Brotkornbedarf auch desjenigen Teile«
der Bevölkerung, welchem keine eigenen Getreide-
vorräte belassen worden sind, innerhalb des Krei¬
ses auSniahlen zu lassen und den Vertrieb der
hierbei gewonnenen Kleie innerhalb des Kreiset
zu regeln.

.! J



b . Uebersteigen die für einen Kammunalverband
beschlagnahmten Mehlvorrüte seinen Bedarssan-
teil , so empfiehlt es sich, ihre Veräußerung durch
den Besitzer an einen anderen Kommunalverband
gemäß § 4 Abs. 3 zu veranlassen . Die Kriegs-
Getreide -Gesellschaft wird bei der Vermittelung
solcher Verkäufe behilflich sein. DiejNebernahme
durch die KriegS -Getreide -GelMchaft kann uur
bei Mehl erfolgen , welches lomburdfühig gelagert ist

VI. Mahlpflicht und Regelung des
Mehlverkehrs.

Zu ß 27 . Soweit der Mahllohn vertraglich
vereinbart ist, kommt eine Festsetzung durch die
Behörde nicht in Frage.

Zu 8 28 . Die Vorschrift des 8 28 bezieht
sich" nicht auf die nach der Verordnung zulässige
Vermahlunq der nach 88 4 und H den Land¬
wirten belassenen Vorräte.

Zu 8 29 . Die Fürsorge für eine dem Be¬
dürfe der Viehhaltung entsprechende Verteilung
der Kleie bleibt besonderer Anordnung Vorbehal¬
ten , deren Erlaß nach Feststellung der Vorräte
zu erwarten ist.

VII. Brrbrauchsregelung.
Zu 8 31 . Die Reichsverteilungsstelle hat ih¬

ren Sitz in Berlin W.  10 , Lützowuser Nr . 8.
Vorsitzender ist der Präsident des Kaiserlichen
Statistischen Amtes , Delbrück.

Zu 8 36 . a . Sowohl für Rogen - wie für
Weizenbrot kann eine bestimmte Form und ein
bestimmtes Gewicht (Einheitsbrot ) vorgeschrieben
werden.

b . Das Backen von Kuchen kann sowohl auf
bestimmte Mengen und Aden wie aus bestimmte
Tage beschränkt werde

e . Die Bestimmung ermöglicht eine weiterge¬
hende Berücksichtigung der kleinen Mühlen und
«ine größere Kleieproduktion , bewirkt aber eine
entsprechende Verringerung des Brotkornvorrates.

ck. Oer Kommunalverband und die von ihm
mit der Unterverteilung der Mehlvorrüte betrau¬
ten Gemeinden sind dafür verantwortlich , daß
eine gleichmäßige Befriedigung des Bedarfs an
Brot ’ für alle Kreise der Bevölkerung gesichert
wird . Die Form , in der dies geschieht, bleibt
ihnen überlassen Im allgemeinen darf erwartet
werden , das sich dies Ziel ohne weitergehende
Beschränkungen de« Verkehrs wird err ichen las¬
sen. Sollte dies an einzelnen Orten nicht der
Fall sein, so muß von der im 8 36 d gegebenen
Ermächtigung Gebrauch gemacht werden . Es kann
z. B . vorgeschrieben werden , daß Brot nur gegen
Vorlegung eines von der Polizeibehörde auszu¬
stellenden Ausweises (Brotkarte ) in der auf die¬
ser Karte für zulässig erklärten Menge auf eine
bestimmte Zeit verabfolgt werden darf.

8 37 . Erweisen sich die Anordnungen eines
Kommunalverbandes oder einer Gemeinde gemäß
8 36 als unzureichend , so kann der Regierungs¬
präsident , in Berlin der Oberpräsident eine an¬
dere Regelung vorschreiben.

iiiwj» inlnnatiiirrrr ;— — ' - -

Der Hauptmann und sein Hnnd.
Er hält sich gern einmal emporgehoben,
ES ging nicht. Seine Hüfte schmerzt zu sehr.
Da blieb er liegen , schaute still nach oben.
Am Himmel zog der Wolken graues Heer.
Die Feuer des Gefechts sich längst verstummt.
Die Freunde und die Feinde sind schon weit.
Kein Laut . Kein Schuß . Nicht eine Kugel summt.
Wird man ihn finden in der Einsamkeit?

8 38 . Der Ausschuß wird vom Kreisausschuß
in Stadtkreisen vom Gemeindevorstande gewählt.
Soweit der Kommission Entscheidungen , insbe¬
sondere die Befugnis selbstständiger Anordnungen
übertragen werden soll, bedürfen die hierauf be¬
züglichen Beschlüsse des Kreisausschusses oder
Gemeindevorstandes der Genelimignng der Kom¬
munalaufsichtsbehörde . In großen Gemeinde»
können Unterkommissionen gebildet werden.

Zu 8 42 . Anordnungen im Sinne der 88 34
bis 36 werden in den Landkreisen vom Kreis¬
ausschuß , rn den Gemeinden vom Gemeindevor-
stande erlassen . Sie bedürfen der Genehmigung
der Kommunalaufsichtsbehörde.
VIII. Ausländisches Getreide und Mehl.

IX . Ansfuhrungsbeftimmungen.
Zu 8 46 . Diese Ausführungsanweisung tritt

mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

X . Uebergangsvorfchriften.
Zu 8 49 . Das Verkanfsverbot für Mehl in

der Zeit vom Beginn des 36 Januar bis zum
31 . Jauuar 1915 soll einer unwirtschaftlichen
und unvernünftigen Aufstapelung von Mehlvor-
räten in den privaten Haushaltungen Vorbeugen.
Die Polizeibehörde » haben seine Durchsührung
der ihnen bereits erteilten Weisung gemäß dnrch-
zuführen und nötigenfalls von der ihnen im 8 47
der Verordnung erteilten Ermächtigung unnach-
sichtlich Gebrauch zu machen.

XI . ZivangSbefnguis
Zu 8 »2 . Die Schließung der Geschäfte kann

von der Ortspolizeibehörde angeordnet werden.
Diese Befugnis ist nicht auf die im 8 45 genann¬
ten Tage beschränkt; sie besteht vielmehr gegen¬
über unzuverlässigen Geschäftsinhabern für die
ganze Geltungsdauer der Verordnung.

Berlin , den 25 . Januar 1915.
Der Minister für Handel n. Gewerbe.

S y d ow.
Der Minister für Bandwirtschaft

Domänen nnd Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

Der Finanzminister.
L entz e.

Der Minister des Innern
von Loebell.

Wird veröffentlicht.
Hadamar , den 30 . Januar 1915.

Die Polizeiverwaltung.
Dr . Decher.

Der Weltkrieg.
„Emden " „Ayesha " '

Bonden Türken begeistert begrüßt.
WTB . Berlin , 4 . Februar.

Uber S . M . Schiff „Ayesha " geht die Nach-
richt ein, daß der Kommandant , Kapitänleutnant

Bescheidener , doch köstlicher Besitz.
Frau Brückner , seine brave Wirtin . Und
— wie könnt ' er ihn vergessen — Fritz , der Hund,
Der zottige , der liebe , treue Fritz.

War haben sie mit dem wohl angefangen,
Als Herr und Bursche in den Krieg gegangen?
Wie war da damals mit dem Fritz doch bloß
Ganz recht . . . er wollt ' von seinem Herrn nicht

Still liegt der Hauptmann , reglos , in dem Feld
Das Korn steht überreif . Was schnitt man 's nicht?
Der belgisch» Bauer gab wohl Fersengeld
Am Tage , da der Deutsche kam in Sicht . . .
Wie langsam zieht der Stunden Schar von hinnen;
Die Lichter eines rauhen Tages zerrinnen.
Da ahnt rer Hauptmann , daß nur eines fromnrt:
In Treue warten , bis das Ende kommt.

Die Augen zu — und frohe einstige Zeiten
Sieht er vor seinem Geist vorübergleiten ;;
Tie A, ende im Kreise der Kameraden . . .
Der Dienst als frischstes Lebenszubehör . . .
Und dann : das Ballsest bei dem Kommandeur
Das schönste Mädchen war zu Gast ' geladen.
Er wird sie nie im Leben Wiedersehen,
Nie wird er, was er fühlte ihr gestehen,
Wird nie erfahren , was er selbst ihr gilt.

Ein ander Bild:
Die Junggesellenzimmer.
Die hohen Schränke und die tausend Bücher;

-Io , tausend . Und das liebste ivar ihm immer
Das stolze Prachtwerk : „̂ Unser Fürst von .Blücher " .

Bis ich das Stichwort sprach: ..Kusch, Herrchen
kommt gleich wieder !"

Da streckte er sich folgsam , wartend nieder.
Fritz , wartest du wohl heute noch auf mich?

Und drunten ans der Straße sagte ich
Dann zu Frau Brückner , zu der braven Alten:
„Tun Sie mit ihm , was Sie fürs beste halten"
Wie lang istr her ? Steh auf , Fritz ! Reck die

Glieder!
Brauchst nicht mehr warten , Herrchen kommt

nicht wieder.

Die Nacht brach an . Mild glänzt des Mondes
Licht.

Der Hauptmann liegt . Wie lang er weiß es
nicht.

Da war 's , drang ein Schnuppern an sein Ohr.
Sein armes Hirn durchzuckt es wie ein Blitz:
„Das ist mein Hund , das ist mein Fritz — mein

Fritz !"
Was gaukelt uns die letzte Stunde vor!
Es lohnt ja nicht die Augen aufzutun;
Zu Hause lebt der Hund , hier end ' ich nun . ..

vsn Mücke, niit dem Landnugskoips 8 . H
Schiff „ Emdetk^ in der Nähe von Hodeida (EtzH
Westküste von Arabien) eingetrvffen nnd von j>,
türkischen Tr , ppen mit Begeisterung empfang
worden sei. Nachdem die Fahrt durch die St»
ße von Perim unbemerkt von de» englisch^
und französischin Bewachungsstreitkrästen gelu,
gen war , vollzog sich die Landung an der KD
ungestört in Sicht eines sranzösischen Panzy
kreuzers.
Eine formelle Blaekade

der deutschen Küß.
Berlin , 4. Fedr. (Gtr. Bin.»

Der Londoner Korrespondent des „ Vorwür«
schreib":

Verschiedene Anzeichen deuten daraus hin, d,
man sich in England neuerdings mit dem P»
beschäftigt , eine formelle Blockade der deutsch»
Küste zu versnchen . Der Flottensachinann d-
„Daily Ehroniele " beschäftigt sich in einem,«
es scheint inspirierten Artikel mit dieser Fra»
Da die hergebrachte Methode der Blockier«»
wegen der Minen , Unterseeboote und Luftfa«
zeuge heute nicht gangbar ist, so müssen, me«
er, eben andere Methoden angewendet werv»
Zwar n,uß eine Blockierung , um völkenechtlii
Gültigkeit zu haben , „ wirksam " sei», d. h. «
blockierende Flotte muß im großen und ganz»
auch tatsächlich imstande sein, eine Durchbrrr
uilg der Blockade zu verhindern , . Aber er i
dock nicht nötig , daß die blockierende» Schiß
in der Nähe der zu blockierenden Küste si»
Die Blockade könnte doch in der Meerenge vi
Dover nnd am nördlichen Eingang zur Nord«
zwischen Schottland nnd Norwegen „ wirksa^
dnrchgesührt werden.

Das Geheimnis der Unterseeboot ».!
Mailand , 5. Febr. (Ctr. Bin.«

Dein „ Corriere della Sera " wird aus L»
don gemeldet : Man weiß nicht bestimmt , »
das Irische Meer noch immer von feindlich?
Unterseeboote unsicher gemacht wird . Ein Tel»
gramm von Werford in Irland besagt , ein bol
scheS Unterseeboot sei gestern beim Lenchtturm «
Tuska gesehen worden . Diese Nachricht ist al
noch nicht bestätigt . Jedenfalls haben nur sß
wenige Schiffe die Reise zwischen Irlands
Lanceshire gewogt , der größte Teil der SaH
hat die Abfahrt eingestellt und wartet dam
daß jede Zweifel über die Anwesenheit feindlitz
Ünterseeboote verschwindet . Natürlich hat d«
eine große Unordnung in dem regen Hand»
verkehr zwischen den Häfen des irländischen k
nals verursacht.

Schließung englischer Häfen.
Berlin , 4. Febr. (G'tr. Bin.»

Wie dem „ Berl . Lok. A»z." aus Zürich ti
graphiert wird , ist auf Anordnung der em
scheu Seeamts der Hasen von Fleetwood >
schlossen worden . Kein Schiff darf ans ch
einfahren . Die gleiche Maßnahme wurde I
Barrom und Herffham getroffen.

Doch aus dem Schnuppern wird ein leich
Stoß

Der Hauptmann schaut . Schaut nah , ganz m
Des Hundes Auge «, diese treuen , großen!
Das ist sein Hund , der Fritz . Der Fritz istl
Und sichtbar glänzt im Mondenschein , dem bleiM
Am Halsband blank des Roten Kreuzes Zeich
Das Rote Kreuz , er trägt '-; wie eine» OrdeW
Ein Sanitätshund ist Fritz geworden . I
Der Hauptmann möchte jauchzen, möchte sprech
„Fritz " , möcht er rufen , „ lieber alter Junge»
E« geht nicht. Ihm versagt die Zunge , >
Er stöbnt und fühlt die letzten Kräfte breche»

Da bellt bei- Hund , wie nie ein Hund gebel
Er heult , daß es zum weiten Walde klingt,^
Daß seine starke Stimnie schmerzgeschmellt
Roch durch den Wald durch zu den Freu«

dr
Die im Verbandguartier , dem meilevsernen,
Die Not des Schwerverletzten kennen lernen . '

Es heult der Hund , wie nie ein Hund geh
Sie sind so weit , sic hören e« erst schwach^
Dann stärker, und sic gehen »»verweilt
Dem bangen Klang des HilseslehenS »ach.
So wandern mit der Bahre sie zwei Stund
Bis sie das Tier und seinen Herrn gesunde«-;

Der schlug die Augen auf am nächsten Rio«
Er lag im Feldquartier mar wohlgeborgen.
„Ein Monat " meint der Arzt , „ Sie sind gesi^
— Da küßte ein Herr Hauptmann seinenH^

Höchstes



nimmer AnrriKrr.
Ar Käikrr.

Dir Trockenkartoffel 'Verwertungs - Ge¬
sellschaft, Berlin , versendet heute an die in
betracht kommenden Verbrancher ein Rundschrei¬
ben folgendes Inhalts : „Die Nachfrage nach
Kartoffelstärkemehl . Kartoffel,tärke . Kartostelwalz-
mehl Kartoffelflocken und Kartoffelnschmtzeln hat
so ungeheuren Umfang angenommm , daß wir zu¬
nächst nicht in der Lage sind. Aufträge ent¬
gegenzunehmen . Wir machen Sre der dreier Ge¬
legenheit darauf ausmerk,am . daß lt . § 5 der
Bundesratsverordnung vom 5. Januar ds.
statt der vorbezeichneten Präparate auch frische
Kartoffeln . Gerstenmehl , Hafermehl . Rersmeht
oder Gerstenschrot zur Brotbereitung verwandt
werden dürfen , daß also die Bäcker , auch
wenn ihnen nicht genügend Kartoffelpra-
p arate zur Verfügung stehen , rn der Lage
sind , der Bundesratsverordnung vom 5.
I anuar er . zu entsprechen/' _

Auf Grund von § 9 der Verordnung des Bun
derrats über das ilusmahlen von Brotgetreide
vom b . Januar 1915 (RGBl . S . 3) erlasse tch
unter Aufhebung der Erlasse vom 2. November.
10 . und 13 . Dezember 1914 (1Ib >12296 , 1409b
13702 ) folgende Be '"ti ^ - ingen zur Ausführung
dieser Verordnung:

1 . Die Ausmahlung von Weizen wird m der
Weise zugelassen , daß von einem Rieht , bei dem
der Weizen mindestens bis zu 80 vom Hundert
ausgemahlen wird , ein Auszugsmehl brs zu 10
vom Hundert hergestellt werden darf.  1

2. Das Herstellen von Auszugsmehl bei der
Ausmahlung von Roggen ist nicht gestaltet.

3 . Die Vorschriften der Verordnung , daß zur
Herstellung von Roggenmehl der Roggen minde¬
stens bis zu 82 vom Hundert und zur Herstellung
von Weizenmebl der Weizen mindestens bis zu
80 vom Hundert durchzumahlen ist, gelten für
alle Mühlen und sind daher auch von den Kun¬
den, Lohn - und Tauschmühlen zu beachten. Dem
Verlangen der Kundschaft nach Herstellung von
weniger durchgemahlenen Mehlen und nach gleich¬
zeitiger Rücklieferung einer entsprechend größeren
Kleiemenge darf nicht entsprochen werden.

4 . Diese AuSmahlunqsvorschriften gelten auch
dann , wenn gemischter Getreide vermahlen wer
den soll; so muß Roggen , der etwa mit Gerste
gemischt ist, mindestens bis 82 vom Hundert
durchgemahlen werden.

5. Auf die Durchführung der Vorlchnften
über das Ausmahlen des Getreides und der in
§ 5 der Verordnung enthaltenen Vorschrift , daß
Weizenmehl (mit Ausnahme des WeizenauSzstgs-
mehl) nur in einer Mischung abgegeben werden
darf , die 30 Gewichtsteile durchgcmahlenes Rog¬
genmehl unter 100 Teilen des Gesamtgewichts¬
enthält , müssen die Mühlen durch die Ortspoli¬
zeibehörden scharf überwacht werden . Daber
sind» soweit möglichst zur Unterstützung der Po¬
lizeibeamten besondere Sachverständige gemäß z
6 der Verordnung heranzuziehen.

6. Im Sinne von § 5 Abs. 2 der Verordnung
ist unter Weizenmehl , daß bei Inkrafttreten der
Verordnung im freiem Verkehr des Inlandes war
alles Weizenmehl zu verstehen , daß bis zum Ab¬
lauf des 10 . Januar hergestellt ist und sich im
Besitz von Mühlen , Händlern Vorarbeitern usw.
im Inland besindet . Solches Riehl darf auch
nachher ungemischt abgegeben werden , Mehl , das
aus dem Ausland eingeführt wird , darf stets
ungemischt abgegeben werden , ohne daß eS aus
dev Zeitpunkt der Herstellung oder Einführung
ankommt.

7 . Die Unternehmer von Mühlen haben Ver¬
zeichnisse über die Bestände an den Mehlsorten
anzulegen , die nach § § l , 2 der Verordnung und
nach Ziffer 1, 2 dieser Bestimmungen in Preu¬
ßen , eit dem 11 . Jannar 1915 nicht mehr her-
gestellt werden dürfen.

Die Verzeichnisse sind nach den beiliegenden
Mustern auf zustellen ; sie sind für jeden Mühlen¬
betrieb gesondert anzulegen und haben die Vor¬
räte zu umfassen , die in dem Betriebe selbst oder
in sonstigen eigenen oder gemieteten Räumen u.
Silos lagern . Die Verzeichnisse send durch Ein¬
tragung der Abgänge auf dem lausenden zn er¬
halten.

Sie haben zu enthalten:
a) eine lausende Nummer,
b) Firma oder Vor und Zuname de« Emp -,

füngers,
c) den Tag,
d) das Gewicht des Mehls in dz. ( 100

Kilogr .) .
Die Verzeichnisse sollen den Bestand vom 11.

Januar Nachweisen; ist dies nicht mehr ^ möglich,
I , ist der Tag maßgebend , an dem diese Bestim-
uungen im amtlichen Kreisblatt veröffentlicht
'ind.

8 . Diese Bestimmungen sind im amtlichen
Kreisblatte zu veröffentlichen.

Berlin W 9, den 13 . Jannar 1915 . ,
Leipzigerstraße 2.

Der Minister für Handel und Gewerbe,
gez.: Dl . Sydow.

Wird veröffentlicht.

Hadamar , den 31 . Jannar 1915.

Der Bürgermeister.
Dr . Decher.

Bekanntmachnng
Nassauischer Zentralwaisenfonds.

Wirth 'sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr lsd. Js . gelangen die Zinsen

des Wirth ' schen Stiftungs -Kapitals von 2« 000 M
aus den Rechnungsjahren l913nnd 1914 int Be¬
trage von je 800 Mark zur Verteilung.

Rach dem Testament oes verstorbenen Landes-
virektors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer
gering bemittelten Person (männlichen oder weib¬
lichen Geschlechts) , die früher für Rechnung des
Zentralwaisenfonds verpflegt worden ist, und die
sich seit Entlassung aus der Waiseuversorgung stet¬
untadelhaft betragen hak,: frühestens fünf Jahre
nach dieser Entlassung als Ausstattung oder zur
Gründung einer bürgerlichen Niederlassung zn-
gewendet werden.

Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen müssen Angaben ent¬
halten:

1) über 'den sestherigen Lebenslauf des Bewer¬
bers oder der Bewerberin , namentlich seit
Entlassung aus der Waiseuversorgung;

2) über deren dermalige Beschäftigung;
3) über die geplante Verwendung der erbete¬

nen Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die

seitherige Beschäftigung und Führung der Bewer¬
ber und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seit¬
herigen , insbesondere des letzten Arbeitgebers
beizufügen.

Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hin¬
weis , daß nur solche, die vor dem 1. März 191-5
eingehen , berücksichtigt werden können.

Wiesbaden , den 9. Januar 1915.
Der Landeshauptmann.

Der Ankauf von Dauerfleisch.
In der Oeffentlichkeit finden sich vielfach Mah-

nungen , den starken Austrieb von Schweinen,
der 'infolge der drohenden Knappheit -an Futter¬
mitteln schon seit einiger Zeit erfolgt und auch
für die nächste Zukunft zu erwarten ist, zu mög¬
lichst reicher Versorgung mit Dauerware , insbe¬
sondere Wurst , Pvkelsleich, Speck und Räucher¬
schinken zu benutzen. Wenn das Publikum aber
demgemäß eine dem starken Angebot entsprechen
de, besonders günstige Kausgelegenheit in diesen
flleischwaren zu finden hofft, so sieht es sich ent¬
täuscht . Fast überall sind in den _ letzten Mo¬
naten ebenso wie für frisches Fleisch auch für
Dauerfleisch in den Städten die Preise gestie¬
gen . Dies ist um so weniger gerechfertigt , als
wegen Mangels an Futtermitteln die Schlach¬
tungen zugenommen haben und infolgedessen auf
dem Lande die Landwirte vielfach nur schlechte
Preise für ihr Vieh erzielen . ,

Jnsole der übertriebenen Fleischpreise verzichten
bte meisten Hausfrauen auf den Ankauf solcher
Waren und warten lieber die weitere Entwicke¬
lung der Preisverhültnisse ab . Es wäre daher
eine dankenswerte Aufgabe für die Stadtver¬
waltungen , die Marktpolizei und ähnliche Stellen
den Gründen für die innerlich nicht gerechtfertig¬
te Verteuerung von Fleisch und Fleischwaren

nachzugehcu und ihr nach Kräften entregenzu-
wirken . Selbstverständlich werden Großabneh¬
mer günstiger als kleine Verbraucher behandelt,
und darum werden auch Stadtverwaltungen
selbst, die als Käufer ailftreten , ebenso gut fah¬
ren wie Großhändler , Konsumvereine usw.. Die
von den städtischen Behörden gesammelten Vor¬
räte kommen jedoch nieistens nicht der Gesamt¬
heit der Einwohnerschaft zustatten , sondern nur
den Jnsaffen städtischer Anstalten wie Kranken-
und Siechenhäuser , ferner städtischen Arbeitern
und im übrigen Armen . Der Krieg läßt indes
weite Schichten der Bevölkerung bedürftig wer¬
den, die aus erklärlichen Gründen öffentliche
Fürsorgeeinrichtungen nicht in Anspruch nehmen
mögen . Inen wäre damit gedient , daß sie un¬
mittelbar Gelegenheit erhallen , den über den
Tag hinausgehenden Bedarf an kostspieligeren
Nahrungsmitteln so vorteilhaft zu decken, wie
es der durch reichliches, ja überreichliches An¬
gebot bestimmten Markllage entsprechen würde.
Daß eine Preisermäßigung für Dauerfleisch et¬
wa zu übermäßig großen Ankäufen und zu un¬
verständiger Steigerung des Fieischgenuffes führe
daran hindert die große Masse der Bevölkerung
einerseits die Geldknappheit , andererseits der
Mangel an geeigneten , gut vurchlüftbaren Vor¬
ratsräumen , die allein eine längere Aufbewah¬
rung von Lebensmitteln gestatten würden.

Kartoffelnnchlefe.
In landwirtschaftlichen Kreisen ist die Besürch-

ausgespr ochen morden , daß iin Herbst infolge des
Gespann - und Leutemangels das Flügen der
Kartoffelschlüge und damit auch das Rachsammelu
der im Acker verbliebenen Kartoffeln vielfach
unterblieben ist, und daß letzteres auch jetzt bei
deni Pflügen häufig in der Annahme unterbleiben
dürfte , daß die Kartoffeln doch erfroren seien.
Letzteres trifft aber nicht zu. Wenn nun woh^
auch angenommen werden kau», daß diese Arbe
ten bei dem außergewöhnlich milden Wetter i
wesentlichen jetzt nachgeholt worden sind, so t
es doch erwünscht , wenn in allen wirtschaftliche,.
Kreisen auf diesen Punkt baldmöglichst hingewie¬
sen wird . In Kriegszeiten ist es um so meh
die Pflicht jedes Landwirtes , auch hierbei keine
Nährstoffe umkommen zu lassen, als der hohe
Preis der Kartoffeln und der Futtermittel die
Arbeit sicher bezahlt machen wird . »

Keine Feldpostbriefe im Ortsverkehr.
Die Portofreiheit , die den Angehörigen des

Heeres und der Marine nach § 25 der Feld-
postdienstorduung für die von ihnen ausgehen¬
den oder an sie gerichteten Postsendungen zu¬
steht. erstreckt sich nicht auf Sendungen an Em¬
pfänger im Orts - oder Landbestellbezirke de«
Aufgabeorts.
Keine Einjährigenpriifung

während des Krieges.
Das Kriegsministeriunt hat neuerdings be-

stimmt daß Prüfungen für den einjährig -frei¬
willigen Dienst noch 88 89,6 und 91 der Wehr¬
ordnung während der Dauer des Krieges nicht
abzuhalteu find.

Dis Bekanntmachung vom 11- Januar über
die Meldung zur Prüfung wird daher aufgeho¬
ben.

Hana ».
Mau acht die Höchstpreise.

Der Kaufmann Herinan Glauberg in Langen-
selbod hatte den Doppelzentner Kartoffeln teu¬
rer als zum Höchstenpreis verkauft . Die Straf
kammer in Hanau diktiere ihm hierfür 300 M
Geldstrafe oder 30 Tage Gefängnis . De«
gleichen Vergehens hatte sich die Ehefrau Hch.
Jakob Dörr aus Fichen bei Hanau schuldig ge¬
macht. Sie wurde zu 50 M Geldstrafe oder
10 Tage Gefängnis vet urteilt. Der Landwirt
Ehr . Theodor Neuling in Hanau hatte bei der
Beschlagnahme der Kartoffeln etwa 25 - 30  Z.
Kartoffeln , dir er in einem gemieteten Kelle«
untergebracht hatte , verheimlicht und dann von
diesem Vorrar Kartoffeln verkauft . Die Straf¬
kammer bedachte ihn mit 200 M Geldstrafe
oder 20 Tage Gefängnis.

Tinte
in vorzüglicher Oualität  zu haben in des

Druckerei von I . W . Hörter.



Bok«v»t« ach»>»»z
bot». Musterung u«d A «- Hcb»<ug - er

unattsgebilbeten Landfturmpflichtige«
E« haben sich zu stellen alle Landsturmpflich-

tigen , welche in den Jahren
1884 , 1883 , 1882 , 1881 , 1880 , 1879 , 1878

1877 , 1876 , und 1875
geboren sind, und weder dem Heere noch der
Marine «inge§öre n , und zwar zu folgenden Ter-
minen:

1. Am Freitag den 12 . Februar 1915 vor-
mitlag « 8 Uhr für die Jahrgänge 1884 , 1888,
1882 , und 1881,

2 . Samstag , den 13 . Februar 1915 , vormit¬
tags 8 Uhr die Jahrgänge 1880 , 1879
und 1878.

3. Montag , den 15 . Februar 1915 , vormit¬
tag « 8 Uhr die Jahrgänge 1877 u . 1876.

4- Dienstag den 16 . Februar 1915 Jahrgang
1875.

Das Geschäft findet in den Lokalitäten de«
Gastwirt « Josef Adams, (Schützengarten)
Limburg stattt.

Das stellvertretende Generalkommando de«
18 . Armeekorp « teilt mit : Der Stellvertretende
Kommandierende General Hai die Artikel 5, 6
und 27 der Preußischen VerfassungSurkunde und
die entsprechenden Artikel der hessischen Verfass-
»ngsurkunde außer Kraft gesetzt, um eine mit
benachbarten Korp «bezirken übereinstimmende
Rechtslage zu schaffen. Die Maßnahme steht
weder mit der Kriegslage noch mit der Haltung
der Bevölkerung und der Presse in irgend einem
Zusammenhang.

Amtlicher Tazesbericht.
Die ueua Offensive in - er Bukowina.

Schwerste Verluste der Russen bei ihren An¬
griffen in den Karpathen . Die Zahl der gemach-
ten Gcfangeuen erhöht sich weiter um 400 Mann.

Weibliche Soldaten in Ruffland.
Berlin , 5. Febr. (Otr. j ln.)

Ein englischer Gelehrter , der vier Kriegrmo-
nale iu Rußland weilte , teilte einem Londoner
Blatte mit , daß in Rußland auch hundert « von
Mädchen in Männerkleidung bei der Musterung
«»«gehoben wurden . Der Gelehrte führt mehrere
Schüler aus , die sich in vielen Gefechten helden¬
haft geschlagen haben sollen. (T . R.

Gell fttaft Engl,ni>.
Die Stimme des Gerechten dringt mahnend an

dein Ohr,
Zur Stunde die geschlagen bereite Dich nun vor.
E « schmettern die Fanfaren in ganz desondrem Ton,
Nun geht ' « Dir an den Kragen , Du stolzer Albion.

Wenn Dn auch Herr de « Meeres , Du bildest
kühn Dir ein

Schon ist die Frist bemessen , lang wirst Du 's
nicht mehr sein.

Trotz Rordseeminensperre , wir scheuen nicht Gefahr,
Da « wurdest Du bei Cronell , bciHartlepool gewahr

Durch Luft - und Kttstenwachen , durch dichten
Wolkenhang,

Dröhnt unser Lüftendrachen Propellerdonnerklang.
Schon lehrt di » Angst Dich beten , das zeigt die

Invasion,
Nun bist Du schwer in Nöten krochst in den

Keller schon.

Für un « die Wege dürften nicht ungewöhnlich sein
So werden wir de« österen Dich mit Besuch«rfreu'n.
Denn die Operationen die bisher wir nahmen vor.
War « lies nur ' ne Prob « — bald singt der

z «nze Chor.

Den Dolch , den Du einst führtest mit freveln¬
der Gewalt,

Hat sich gen Dich gewendet in drohender Gestalt.
Im Bann ' der bösen Sieben , Fluch der verruch-

Tat,
Drei Einiger fromm ' Gebete , Gott still erhöret hat

tz« hat zu schnellstem Trabe , sein Nößlein
angespornt,

Der Tod — hoch in den Lüften , der Ahr Dir
kreisend zornt.

tz» steh » di « Henkersknechte bereit , , Er walte Sott'
Weh ' Dir Dli stolze « Albion — nun geht «»

zum Schaffst.

Gedichtet v . H. Bürkart , Oberkellner Hotel Kaiserhof
Eisenach.



Sechs Kitchene, Heere iu  Furcht
vor den Unterseebooten.

Rom . 4. Febr. (Ctr. Bin.)
Giornale b’ Jtalia " meldet aus London:

Sechs Kitchener-Heere sind zur Abfahrt bereit,
Ouiiächst gehen zivei Heere von 300 OoO Mann
ab. Andere IOO OOu Mann sind bereits abge-
aangen. Es herrscht große Besorgnis vor den
deutschen Unterseebooten, doch garantiert(?) die
Admiralität sichere Beförderung der Truppen.

Der englische General Hutton sagte i» einer
Rede, die Engländer disziplinierten sich von ei¬
nem zum anderen Ende Englands. Wenn erst
die Soldaten zum Heere der Franzosen gestoßen
seien, so würden England und die Welt das
schönste(!) Heer sehen, dar jemals den Schlacht¬
feldern erschienen sei.
Zwangsanshebnng der Belgier

in Frankreich und England
WTB. Hamburg , 3. Febr.

Die „Hamburger Nachrichten" melden aus
Brüssel: Wie gleichzeitig aus Paris und Lon¬
don gemeldet wird, werden in Frankreich und
England alle Belgier von 18 bis 30 Jahren
zwangsweise ansgehoben und ans Die Exerzier¬
plätze geschickt. In Paris verlammclte der Sei¬
nepräfekt die Belgier in einer Kaserne unter dem
Vorwand«, ihnen eine wichtige Mitteilung zu
machen und ließ sie nicht wieder hinaus, obwohl
die meisten dagegen protestierten. Ebenso geschah
es in London und in anderen englischen Städten.

Engländer und Franzosen.
Rom, 3. Febr. (Ctr Bin.)

Der Londoner„Globe" »erösfentlicht einen
verlegenen Artikel, in dem eine bedauerliche
Bestimmung der großen Masse in Frankreich
festgestetzt und die Notwendigkeit betont wird,
die Franzosen über England aufmklären. Die
Franzosen müßten überzeugt werden, daß die
Engländer lediglich zugunsten Frankreichs in den
Krieg eingriffen und zugunsten Frankreichs
weiter kämpfen wollten.
4 '/, Kompanie der britischen Garde

vermißt.
WTB. London , 3. Febr.

Wie „Dailp Ehroniele" erfährt, werden seit
den letzten Kümpfen bei La Basse'e viereinhalb
Kompagnien der britischen Garde vermißt.

Schwedische Bewunderung.
Stockholm, 3. Febr. (Ctr. Bin.)

„Südsmenska Dagblad" gibt seiner Bewun¬
derung für die Tätigkeit der deutschen Untersee¬
boote lebhaft Ansdruck. Es sei unerhört, daß
ein so kleines graues Ding mit grimmigem
Aussehen während eines ganzen Tages den
Herr» mitten in England habe spielen können,
daß heißt! mitten im Fahrwasser zwischen den
zwei großbritannischen Inseln, die so streng be¬
wacht seien.

Der Sturm auf Lihon.
Dort wo die Häuserreih'n steh'n,
Nnigr von Bäumen dicht bedecke,
Die sich gegen Himmel höh'n
Liegt dar Dorf Lihon versteckt.

«iw0-100  ' e'u R "nd Nch windet,
Wechieln wirre wirre Winkel zieh

das Auge kaum ihn finoet
Schanzt der Feind, de» niemand

Kurz davor ein Netz von Drähte:
und furchtbar angelegt.

Wie aus festen tisenketten.
~ie'e ^ille ! Nichts sich regt.

Plötzlich schrecket des Geschützes
«JÄ Dröhnen die Natur,

!rod&*n' ilU)e8  Blitzen,
® ü̂ ntnb  Mett rings die Flur.

Doch die Tfiitirf ,^ 0 e rn'neer'
H°- ” iIb c« ->»

ft«,,»,S

>

Unb jo schwinden die Minuten
Zweimal eine Stunde lang.
R^ Ecklich muß der Gegner bluten
Schrecklich was ihn so bezwang. '

Ein gelungener Handstreich
WTB. Kouftantinopel , 2. Febr.

Ein besonderer Korrespondent meldet der Age-
nce Milli aus Bagdad: Eine türkische Abtei¬
lung von 100 Mann griff in der Nacht ein
englisches Lager bei d̂ m Leuchtlurm von Korna
überraschend an, drang ein und schlug zwei eng¬
lische Bataillone in die Flucht, welche dabei star¬
ke Verluste erlitten. Die Engländer verloren
so sehr de» Kopf, daß sie, in Gruppen gedrängt
einander zwei Stunden lag beschossen und so
weitere Verluste erlitten. Bei Anbruch des
Tages eröffneten zwei Schwadronen englischer
Kavallerie unter dem Schutze von Kanonenbooten
das Feuer gegen unsere schwache Abteilung. Die
Engländer landeten Soldaten, um ihre Flüchtlingen
aus dem vorhergegangenen^Gefechte zu sammeln.
Die Gelandelen mußten sich aber vor dem tapf¬
eren Widerstand unserer Truppen wieder zurück¬
ziehen und viele Tote darunter einen Haupt¬
mann zurücklassen. Kanonenbootbesatzungen
wagten keine weitere Landung an dem von uns
besetzten Flußufer und zogen sich zurück: Sie
hatten feinen anderen Erfolg, als die Nieder-
brennnng zweier Araberhütte».

Lokales und Provinzielles.
* Hadamar, 3. Febr. Schoffengerichtsver-

handlung. 1. Der Musiker Josef L. in E. hatte
am 6. Dezemberv. Js . den Musiker Johann E.
in E. mit einem Bicrglas auf den Kopf geschla¬
gen und sich deshalb wegen vorsätzlicher Körper¬
verletzung zu verantworten. Die Verhandlung
ergab verschiedene mildernde Umstände, weshalb
er nur zu einer Geldstrafe von 5 Mark oder 1
Tag Gefängnis und Tragung der Kosten verur¬
teilt wurde.

2. Der 13jährige ElenientarfchülerJoseph Sch.
und der 18jährige SchneidergeselleJohann Sch.
in Th. waren wegen Diebstahls bezw. Hehlerei
angeklagt. Ersterer hatte einem Nachbar ein
Vorderrad eines Fahrrad weggenomen, woraus
Letzterer sich ein Fahrrad fabrizieren wollte. Der
Joseph Sch. wurde wegen seines jugendlichen
Alters zu einem Verweis, der Johann Sch. zu
1 Tag Gefängnis verurteilt.

3. Der Händler ChristianK. u. der Fuhrmann
Jakob K. aus W. hatten am 14. Dezember v.
Ir . ans dem Gemeindewald Fussingen cirka 50
Stück Weihnachtsbänme mittels eines bespann¬
ten Fuhrwerks entwendet und sich deshalb wegen
Forstdiebstahl zn verantworten. Der Händler
Jakob K. wurde zu einer Geldstrafe von 125 Mk.
im Unoermögensfalle zu einer Gefängnisstrafe
von 1 Tag Gefängnis für je fünf Mark Geld-
strafe und zur Erstattung von 12,50 Mk. Wert
erfatz an die Gemeinde Fussingen und zur Tra¬
gung der Kosten verurteilt. Der Christian K.
freigesprochen.

4. In zwei weiteren Fällen wurden die Be-
chuldigten wegen Entwendung von Besenreiser

je zu 3 Mark oder 1 Tag Gefängnis und zur
Tragung der Kosten verurteilt.

„Auf znm Sturm!" läuft« durch die Reih'»
Der Kanonendonner schweigt.
Noch ein Flüstern, Todesweih'n,
Jeder auf die Leiter steigt.

Trommelwirbel, Hörnerblasen,
Hurrarufen, Kampfgeschrei;
Kugeln pfeifen, zischen, rasen,
„Auf zum Sturm!" 's ist einerlei.

Ueberall ein grauses Stöhnen.
Röchelnd fällt, was vorwärts geht;
Jede Kugel scheint zu höhnen.
Gräßlich hat der Tod gemäht.

Wieder füllen sich die Glieder
Und aufs neue wird gestürmt,
Und die neuen fallen wieder,
Leiche sich auf Leiche türmt.

Rückwärts an der hohen Brustwehr.
In dem tiefe» Graben füllt,
Totgeschossen so manch junger.
Hoffnungsvoller, « ack'rer Held.

Wie sie kämpften, wie sie stritten.
Jeder Mann ein ganzer Held;
Wie sie sielen, wie sie bitten.
Sah nur Gott aus dieser Welt.

Gedichtet von einem verwundeten 174er. Die»
war das erste Gefecht, welches unsere Kriegsfrei¬
willigen mitgemacht habe». Kaum zwei Tage
hier angekomme», da war schon die Hälfte gefallen.

— So jung! - So InttflJ—

* Hadamar, 5. Febr. Herr Postmeister
Haentjes , Hauptmann vom Landsturm-Bataillon
Limburg wurde des eiserne Kreuz verliehen.

— Dem Anstaltssekretär Loos,  Kompagnie¬
feldwebel der 1. Kompagnie des Landsturm-Ba-
tallions Limburg wurde das eiserne Kreuz ver¬
liehen. Loos »ahm schon an d̂en China- und
Afrikakämpfen teil.

* Hadamar , 6. Febr- Der Unteroffizier
Friedrich Zahn  vom 87. Res.-Jnf .-Regt. wurde
für bewiesene Tapferkeit vor dem Feinde mit
dem eisernen Kreuze ausgezeichnet; ebenso erhielt
der Schütze Ferdinand Stähler für  bewiesene
Bravour vor dem Feinde da« eiserne Kreuz.

* Hadamar , 6. Febr. Der Fetdwebelleut-
nant August Schweitzer  vom 87. Res.-Jnf .-
Regt. erhielt das eiserne Kreuz.

* Hadamar , 6. Febr. Herr Unterarzt Max
Oppenheimer  tätig beim 8. Feldlazarett 5.
Armeekorps wurde mit dem eisernen Kreuze aus¬
gezeichnet.

* Hadamar, 5. Febr. Das Reichs-Postamt
hat im Einvernehmen mit dem KriegSminifteriuni
die Bestimmungen über die Behandlung unon-
bringlicher Zeitungen an Bezieher im Felde fol¬
gendermaßen geändert.

Alle durch die Post bei heimischen oder bei
Feldpostanstalteu bestellten Zeitungen, die den
Empfängern bei der Truppe nicht ausgehändigt,
auch nicht uachgefandt werden können, werden
künftig nicht mehr von den Feldpostanstalten in
die Heimat zurückgesandt, sondern den Truppen¬
teilen zur freien Verwendung überlassen, solange
als nicht von berechtigter Seite (Bezieher, Ange¬
hörige Verleger usw.) anderweit darüber verfügt
wird. Von Verwandten oder Bekannten der
Heeresangehörigen oder von den Verlegern un¬
mittelbar in Briefform versandte Exemplare kön¬
nen nur insoweit dem Truppenteil überlassen
werden, als sie mit einem Vermerk über die
Preisgabe in Per Aufschrift versehen sind. lim
durch die Preisgabe der unanbringlichen Zeitungs¬
exemplare an die Truppenteile des Feldheer«
dessen Versorgung mit Lesestoff zu fördern, emp¬
fiehlt es sich, daß die Absender von Zeitungen
in Briefform stets deir Vermerk: „falls unbestell¬
bar, zur Verwendung des Truppenteils!" in der
Aufschrift angeben, namentlicĥbei Herstellung
der Aufschrift durch Druck den Vermerk gleich
mitdrucken lassen.

Des Matrosenbraut.
Gespensterhaft die Wolken jagen,
es heult der Wind — es stöhnt da« Meer,
im Sturm die Möwen ängstlich zagen,
die Fluten treiben ein Wrack— das leer.

Zwei Augen fpäh'n in's Dunkel der Nacht,
die schlaflose Nächte um Ihn gewacht.
Sie trocknet die Tränen mit zitternder Hand
die Aermste, sie hat ihr Schicksal erkannt.

H. Bürkart , Eisenach.
4

Wer Brotgetreide
verfüttert, versündigt

sich tun Vaterlande und
macht sich strafbar.

Katholische Kirche.
Sonntag, den 7. Februar 1915,

7 Uhr Frühmesse, Hospitalkirche7 Uhr, N»n-
nentirche8 Uhr, Gpmnasialgottesdien't V-9 Uhr,
Hochamt 10 Uhr.

Evangelische Kirche.
Sexaaesimae. 7. 2. 1915.

10 Uhr Gottesdiensti» Hadamar.
4 Uhr Gottesdienst in Langendernbach

Die Kirchenfommlung ist für die Zwecke der
Soldatenfürsorge bestimmt.

Mittwoch, den 10. Februar abend« 8'/, Uhr
Kriegsandacht.



liegender Bauart
arbeiten mit Rohölen aller Art. Ein muster¬
gültiges Erzeugnis moderner Massenfabrikation.
Bei genauester Ausführung aller Einzelteile
mäßige Anschaffungskosten. Brennstoffverbrauch

ca. 1—27* Pfg. pro PS. u. Std.
GASMOTOREN - FABRIK DEUTZ.
Zweigniederlassung Frankfurt, Taunusstraße 47. ,

Friedenim rvrieg wie im
stets volles Gewicht zum alten Preis!

I Pfund -Paket
(Netto -Inhalt 500 gr)

65 Pfg.

I Pfund -Paket
(Netto -Inhalt 500 gr)

65 Pfg.

Auch während des Krieges erhalten Sie beim Einkauf des selbsttätigen Waschmittels Persil , das nach wie vor
in gleicher Güte geliefert wird, volles Gewicht zum alten Preis, im Gegensatz zu manch anderen Waren, die infolge
Rohstoffmangels oder Rohstoff-Verteuerung entweder im Gewicht gemindert oder im Preise heraufgesetzt wordensind. Persil ist als

Wasch-, Bleich- und Desinfektionsmittel
für Kranke , .Voll- und Haushaltungs-Wäsche jeder Art unübertroffen, da es die Wäsche nicht nur blütenweiß, wie
auf dem Rusen bleicht, sondern auch gleichzeitig alle Krankheitskeime vernichtet Es erfordert keine weiteren
Waschzutaten wie z. B. Seife, Seifenpulver usw., daher billigstes Waschverfahren!

Sie sparen damit wirklich!
HENKEL & CIE., DÜSSELDORF , auch Fabrikanten der bekannten 8 ICüfa .**

Cithm
KiittiiMkNWsIiM auf GtzenlkitiBeit.

Im Jahre 1821 eröffnet.
Der Ueberschuß des Geschäftsjahres AVIS betrügt für die Feuer-

Versicherung:
72 Prozent

der eingezahlten Prämien, für die EinbrnchSdiebstahl -Berfichorung
gemäß der niedrigeren Einzahlung ein Drittel des vorstehenden Satzes,
24 Prozent.

Der Ueberschuß wird auf die nächste Prämie angerechnet, iu den im
§ 11 Abs. 2 der Banksatzung bezeichneten Fälle bar aurbezahlt.

Auskunft erteilt bereitwilligst die unterzeichnele Agentur/
Hadamar , im Februar 1915.

Jul . Gastehor , Sekretär.

prutrdjlanb
steht gegen eine Welt von Feinden,
die eS vernichten wollen. Es wird ihnen nicht gelingen, unsere
herrlichen Truppen niedrrzuriugen, aber sie wollen uns  wie eine
belagerte Festung aushungern.  Auch das wird ihnen nicht glücken,
den wir haben genug Brotkorn im Lande, um unsere Bevölkerung
bis zur nächsten Ernte zu ernähren. Nur darf nicht vergeudet,
und die Brotfrucht an das Vieh verfüttert werden.

Haltet darum Haus mit dem Brot, damit die Hoffnungen
unserer Feinde zuschanden werden.

Seid ehrerbietig gegen das tägliche Brot, dann werdet Ihr
es immer haben, mag der Krieg noch so lange dauern. Erzieht
dazu auch Eure Kinder Kin der.

Verachtet kein Stück Brot, weil er nicht ntehr frisch ist.
Schneidet kein Stuck Brot mehr ab. als Ihr essen wollt. Denkt
immer an unsere Soldaten im Felde, die oft auf vorgeschobenen
Posten glücklich wären, wenn sie das Brot hätten, das Ihr ver¬
schwendet.

Eßt Kriegsbrot;  es ist durch den BuchstabenX kenntlich.
Es sättigt und nährt "bensogut wie anderes. Wenn alle es essen,
brauchen wir nicht ..t Sorge zu fein,8!ob wir immer Brot haben
werden.

Wer die Kartoffel erst schält und dann kocht, vergeudet viel.
Kocht darum die Kartoffel in der Schale, Ihr spart dadurch.

Abfälle von Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, die Ihr nicht ver¬
werten könnt, werft nicht fort, sondern sannnelt sie als Futter
für bas Vieh, sie werden gern von den Landwirten geholt werden.

Die Einzahlung des 2 . Drittels des einmaligen aiißerordentligtnl
Wehrbeitrage, sowie des letzten Ziels der Staats - und GemeindestenerrG
und des Wassergeldes muß bis zum 15. Februar erfolgen.

Die SliiMMe
Reichwer « .

« § U  Eis m vh
Verleiht ein zartes reines Gesicht, rosiges,
jugendirisches Ausaeheu und eia blendend
schöner Teint - Alles dies erzeugt die echt«

Sfedcempfercioeife
fdi-i beste Lillenmi ! ehr .eile ), von Bergmann & Cd,«
Fadebeul , ä Stück 50 Pfg. Ferner macht der Cr «na
„Beda " (Li!ienni>ich - Cream) rote und spröde Haut weiß
und sammetweich. :: :: Tube 50 Pfg.

Zu haben bei:
Jakob Schranke !. Georg Lippert.

IBringt euer Bold zur ReichsbonK!
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